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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

In dieser Ausgabe des AVRR Newsletters möchten wir Ihnen einen 

Einblick in die freiwillige Rückkehr aus einem anderen EU-Land er-

möglichen. Griechenland zählte in den letzten Jahren zu den  

EU-Ländern, aus denen besonders viele Migrant/innen mit Unter-

stützung von IOM in ihre Herkunftsländer zurückkehrten.  

Mitarbeiter/innen von IOM Griechenland waren im April diesen Jahres 

für einen Erfahrungsaustausch zum Thema AVRR in Wien. Wir berich-

ten für Sie auf Seite 5.  

 

Die freiwillige Rückkehr von Personen mit gesundheitlichen  

Bedürfnissen erfordert spezielle Aufmerksamkeit. Auf Seite 3 und 4 

lesen Sie, was zu berücksichtigen ist, wenn Menschen mit gesund-

heitlichen Herausforderungen nach Afghanistan zurückkehren  

möchten und wie IOM hier in der Vorbereitung unterstützen kann.  

 

Schließlich möchten wir Sie in dieser Ausgabe des AVRR Newsletters 

wieder auf zwei aktuelle Publikationen verweisen, die globale und 

regionale Trends im Rückkehrbereich aufgreifen (Seite 6). 

 

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Vergnügen beim Lesen! 

 

Mit besten Grüßen 

das AVRR Team 

IOM Landesbüro für Österreich 
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Freiwillige Rückkehr aus Griechenland (S. 5): IOM unterstützt  

Rückkehrer/innen bei der Ausreise aus Griechenland am Flughafen.  

© IOM 2018   
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Griechenland war 2017 nach Deutschland das Land, das in 

der Europäischen Union die zweithöchste Anzahl an von IOM 

unterstützten freiwilligen Rückkehrer/innen zu verzeichnen 

hatte. 2018 wurden insgesamt 4.968 Personen bei der  

freiwilligen Rückkehr aus Griechenland unterstützt, während 

seit 1. Jänner 2019 bis 31. Mai 2019 bereits 2.167 Personen 

mit Hilfe von IOM aus Griechenland in ihre Herkunftsländer 

zurückkehrten. Diese Unterstützung leistet IOM Griechen-

land über ein AVRR Projekt, das von 1. Juni 2016 bis zum 

31. August 2019 läuft und vom Asyl-, Migrations- und  

Integrationsfonds der Europäischen Union sowie durch das 

Griechische Ministerium für Inneres gefördert wird. Das Pro-

jekt hat zum Ziel insgesamt 16.960 Personen bei der  

freiwilligen Rückkehr zu unterstützen. Pakistan (4.949  

Personen) gefolgt von Irak (4.616 Personen), Georgien 

(1.878 Personen) und Afghanistan (1.284 Personen) waren 

seit Beginn des Projekts bis Mai 2019 die wichtigsten Rück-

kehrländer.  

 

Anders als in Österreich ist IOM in Griechenland für den ge-

samten Prozess der Freiwilligen Rückkehr und Reintegration 

- auch für die Rückkehrberatung - zuständig. Um dies  

bewerkstelligen zu können, arbeiten ungefähr 100 der ins-

gesamt fast 1.500 Mitarbeiter/innen von IOM Griechenland 

im Bereich der Freiwilligen Rückkehr, sowohl auf dem  

griechischen Festland als auch auf den Inseln (siehe  

Abbildung rechts). Im IOM Büro in Athen arbeitet auch ein 

Arzt, der für Rückkehrer/innen mit gesundheitlichen  

Problemen vor der Rückkehr medizinische Abklärungen 

durchführen kann. 

 

Unterstützung vor der Ausreise aus Griechenland 

 

Als weitere Unterstützung für Personen in vulnerablen  

Situationen führt IOM Griechenland ein offenes Zentrum, das 

aus Mitteln der Europäischen Union und des griechischen 

Ministeriums für Migrationspolitik gefördert wird. Das Zent-

rum befindet sich in Athen in zentraler Lage. Dort wird  

schwangeren Frauen, Personen mit gesundheitlichen 

  

Bedürfnissen, notleidenden oder älteren Menschen und  

Familien mit nur einem Elternteil bis zur ihrer Ausreise eine 

Unterkunft zur Verfügung gestellt. Zwischen 1. Jänner 2018 

und 31. Mai 2019 fanden dort insgesamt 2.187 Personen 

vorübergehend Unterkunft.  

 

Alle Projektbegünstigten des oben genannten AVRR Projekts 

erhielten vor der Ausreise aus Griechenland EUR 500 als 

Bargeldunterstützung. Dabei gab es keine Obergrenze pro 

Familie und auch Kinder erhielten diese Form der Unter-

stützung zum Zeitpunkt der freiwilligen Ausreise. 

 

Reintegrationsunterstützung im Herkunftsland 

 

Von 1. Juni 2016 bis 31. Mai 2019 beinhaltete das AVRR 

Projekt von IOM Griechenland zusätzlich auch  

Reintegrationsunterstützung in der Höhe von EUR 1.500. 

Diese Unterstützung konnte entweder für die Gründung  

eines kleinen Unternehmens, medizinische Kosten, Miete, 

Arbeitsvermittlung, Renovierung oder die Ausstattung des 

Haushalts verwendet werden und war in allen Rückkehr-

ländern, in denen IOM über eine Präsenz vor Ort verfügt, 

möglich. Insgesamt konnten 4.270 Rückkehrer/innen in 31 

unterschiedlichen Ländern von der Reintegrationsunter-

stützung profitieren. Die meisten der Begünstigten kehrten 

in die Länder Pakistan, Georgien, Irak, Bangladesch und Iran 

zurück. IOM Mitarbeiter/innen (Sozialarbeiter/innen oder 

Psycholog/innen) führen in Griechenland Gespräche mit den 

Personen, die sich für eine freiwillige Rückkehr  

interessieren. Anhand eines Kriterienkatalogs entschieden 

sie im Zuge eines oder mehrerer Gespräche, wer für die 

Reintegrationsunterstützung in Frage kommen konnte.  Mitarbeiter/innen von IOM Griechenland mit ihren 

Kolleg/innen von IOM Österreich in Wien.  

© IOM Österreich 2019 
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Freiwillige Rückkehr aus Griechenland 

Am 8. und 9. April 2019 reisten fünf Mitarbeiter/innen von IOM Griechenland nach Wien um sich mit IOM Österreich 

und den österreichischen Rückkehrberatungsorganisationen zu ihren Erfahrungen im Bereich der Unterstützten  

Freiwilligen Rückkehr und Reintegration auszutauschen. Ihr Besuch in Wien vermittelte den Mitarbeiter/innen von 

IOM Griechenland Einblicke in das österreichische System der freiwilligen Rückkehr und bot umgekehrt  

IOM Österreich und der Rückkehrberatung von Caritas und Verein Menschenrechte Österreich die Gelegenheit, den  

u. a. aufgrund der geographischen Lage herausfordernden griechischen Kontext kennenzulernen.  

Überblick zur Präsenz von IOM in Griechenland. © IOM 2019 
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* Das Projekt RESTART II – Reintegrationsunterstützung für Freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und Iran wird 

von 01.01.2017 bis 31.12.2019 von IOM umgesetzt und durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der  

Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanziert.  
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Seit Beginn der Projektlaufzeit von RESTART II* am 

01.01.2017 bis einschließlich 31.07.2019 führte das AVRR 

Team von IOM Österreich insgesamt 211 Projekt-

informationsgespräche, davon 76 mit iranischen und  

135 mit afghanischen Teilnehmer/innen. 143 der Gespräche 

wurden persönlich - in den meisten Fällen in den Räumlich-

keiten von IOM Österreich in Wien - geführt. Die restlichen 

68 Gespräche fanden telefonisch statt.  

 

Wenn Projektteilnehmer/innen ungeklärte Fragen zu  

ihrer Rückkehr und der verfügbaren Reintegrationsunter-

stützung haben oder sie sich in einer vulnerablen Situation 

befinden, wird ein individuelles Informationsgespräch zum 

Projekt RESTART II* mit IOM vereinbart. Zu Personen in  

vulnerablen Situationen zählen im Zusammenhang mit einer 

freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan oder Iran unter  

anderem allein zurückkehrende Frauen, unbegleitete oder 

von ihren Obsorgeberechtigten getrennt reisende Kinder 

oder Personen mit gesundheitlichen Problemen.  

 

Primäres Ziel des Informationsgesprächs ist die Weitergabe 

von projektbezogenen Informationen an die Projektteil-

nehmer/innen, die eine realistische Vorstellung der Möglich-

keiten und Grenzen der verfügbaren Unterstützung erhalten 

sollen. Wichtig ist, dass die Projektteilnehmer/innen  

verstehen, wofür genau sie die Reintegrationsunterstützung 

verwenden können. Darüber hinaus werden sie über die  

Abläufe und die vor Ort für den Erhalt der Unterstützung 

notwendigen Dokumente informiert.  

 

Die individuellen Bedürfnisse und Fragen der Teilnehmer/

innen stehen während der Gespräche im Vordergrund.  

Vielen Projektteilnehmer/innen helfen diese Treffen auch 

Vertrauen in IOM und die Umsetzung des Reintegrations-

projekts zu fassen. „Werde ich nach meiner Rückkehr  

wirklich Unterstützung erhalten?“ ist in diesem Zusammen-

hang eine der zentralen Fragen der potentiellen Rückkehrer/

innen, da viele von ihnen an der Verlässlichkeit von  

Institutionen in ihren Herkunftsländern zweifeln. Bei  

drängenden Fragen, die vom IOM Team in Österreich nicht 

ausreichend beantwortet werden können, werden die zu-

ständigen Mitarbeiter/innen in Afghanistan oder Iran  

kontaktiert. Auch dies kann helfen, das Vertrauen in das 

Projekt zu stärken.  

 

Neben der Vertraulichkeit der Gespräche ist die Wahl der 

richtigen Sprache von großer Bedeutung. IOM zieht immer 

dann qualifizierte Dolmetscher/innen hinzu, wenn es keine 

gemeinsame Sprache gibt, die von allen Gesprächs-

beteiligten auf einem sehr guten Niveau beherrscht wird. In 

der Regel greift IOM Österreich für die Informations-

gespräche auf Dolmetscher/innen zurück, die aus dem Her-

kunftsland der Teilnehmer/innen kommen, um kulturellen 

Besonderheiten besser gerecht zu werden. „Als Dolmetscher 

muss ich darauf achten nicht aus meiner Rolle zu fallen, 

denn manchmal möchten sich die Klient/innen im Gespräch 

aufgrund der gemeinsamen Sprache direkt an mich wenden. 

Meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass auf beiden Seiten 

die richtigen Informationen ankommen,“ so ein  

Dolmetscher, der die Projektinformationsgespräche für IOM 

übersetzt, über die Herausforderungen, die mit seiner Auf-

gabe einhergehen können. Zusätzlich werden während der 

Gespräche graphische Abbildungen verwendet, um die  

Erklärung des Projektverlaufs visuell zu unterstützen. All 

dies trägt zur Verständlichkeit der Informationen bei und 

soll den Projektteilnehmer/innen erlauben, eine informierte 

Entscheidung über ihre freiwillige Rückkehr zu treffen. Dafür 

benötigen sie zeitgerechte, unparteiische und verlässliche 

Informationen. IOM spricht nur dann von der Freiwilligkeit 

der Rückkehr, wenn dies gegeben ist und die Teilnehmer/

innen Entscheidungsfreiheit haben.  

 

Für viele Teilnehmer/innen des Projekts RESTART II* ist die 

Entscheidung für eine freiwillige Rückkehr nach Afghanistan 

oder Iran nicht einfach zu treffen. Wünsche, Hoffnungen, 

persönliche Verpflichtungen und Perspektiven müssen dafür 

abgewogen werden. Ergänzend zur Rückkehrberatung  

können die Projektinformationsgespräche mit IOM den  

Rückkehrinteressierten zu mehr Klarheit über die verfügbare 

Reintegrationsunterstützung verhelfen und so den  

Entscheidungsprozess unterstützen.  

Projektinformationsgespräche mit IOM vor der Rückkehr 

IOM Österreich bietet Teilnehmer/innen am Reintegrationsprojekt RESTART II*, das freiwillige Rückkehrer/innen 

nach Afghanistan und Iran unterstützt, die Möglichkeit zu einem ausführlichen Informationsgespräch vor der Rück-

kehr. In erster Linie dient ein solches Gespräch der Weitergabe von projektbezogenen Informationen an die Projekt-

teilnehmer/innen und ergänzt die Rückkehrberatung von Caritas, Verein Menschenrechte Österreich oder der  

Kärntner Landesregierung. 

Überblick Informationsgespräche mit Projektteilnehmer/

innen (RESTART II*) © IOM Österreich 2019 



Organisation der freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan  

für Personen mit gesundheitlichen Bedürfnissen: 

Ein gemeinsames Bemühen von Rückkehrberatung, medizinischen Fachkräften und IOM 
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Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr und Reintegration von Personen mit gesundheitlichen Bedürfnissen  

erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Risiken für sie oder für andere mitreisende Passagiere, zu vermeiden. Das 

beinhaltet Aspekte wie die Entscheidungsfähigkeit, die Reisefähigkeit, Reisevoraussetzungen und die Reintegrations-

perspektiven nach der Ankunft. In diesem Artikel wird hervorgehoben, was zu berücksichtigen ist, wenn Personen 

mit gesundheitlichen Bedürfnissen freiwillig nach Afghanistan zurückkehren.  

Angepasst an individuelle Bedürfnisse koordiniert  

IOM Österreich die freiwillige Rückkehr einer Person mit  

gesundheitlichen Bedürfnissen mit Rückkehrberater/innen, 

Ärzten/Ärztinnen der Fluggesellschaften, behandelnden  

Psycholog/innen oder medizinischen Fachkräften, Sozial-

arbeiter/innen oder anderen Betreuer/innen in Österreich. 

Zusätzlich schafft IOM Österreich die notwendigen Voraus-

setzungen für die Reise (z.B. Rollstuhlservice am Abflug- 

und Transitflughafen) oder konsultiert IOM Afghanistan, um  

medizinische Informationen zum Herkunftsland (u. a. die 

Verfügbarkeit von Medikamenten oder Behandlungsmöglich-

keiten) einzuholen. 

 

Zwischen 01.01.2017 und 30.06.2019 führte IOM Österreich 

vor der Abreise solche Abklärungen für 48 potentielle  

afghanische Rückkehrer/innen aufgrund ihrer gesundheit-

lichen Herausforderungen (wie psychische Störungen,  

psychologische Probleme, chronische Krankheiten wie  

Diabetes, oder verschiedene postoperative Beschwerden) 

durch. In einem Fall organisierte IOM Österreich eine  

medizinische Begleitung für einen jungen Afghanen mit  

einer schweren psychischen Störung, um seine freiwillige 

Rückkehr zu ermöglichen (siehe AVRR Newsletter 3/2018). 

Nicht in allen Fällen kam es nach der Abklärung zur Ent-

scheidung für die freiwillige Rückkehr.  

 

 

Medizinische Expertise von IOM Afghanistan 

 

Das IOM Büro in Kabul verfügt über ein eigenes „Migration 

Health Assessment Centre“: Vier Ärzte/Ärztinnen und vier 

Krankenpfleger/innen unterstützen verschiedene  

Programme von IOM Afghanistan mit ihrer medizinischen 

Expertise und ihrem umfassenden Wissen über das nationale 

Gesundheitssystem. Vor der Abreise bespricht IOM  

Österreich alle Fälle von rückkehrenden Afghan/innen mit 

gesundheitlichen Bedürfnissen mit den Ärzten/Ärztinnen 

von IOM Kabul. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, 

dass IOM von medizinischen Fachkräften in Österreich im 

Detail über den Gesundheitszustand des/der Teilnehmers/in 

informiert wird. Zu diesem Zweck stellt IOM das Formular 

„Request for a Medical Report“ zur Verfügung, welches die 

wichtigsten Fragen abdeckt und von dem/der behandelnden 

Arzt/Ärztin in Österreich auszufüllen ist. Basierend auf  

diesen Informationen, können die Ärzte/Ärztinnen von  

IOM Kabul Auskunft darüber geben, ob und unter welchen 

Bedingungen die jeweilige Krankheit in Afghanistan  

behandelt werden kann. Darüber hinaus können sie Aus-

kunft über die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der  

verschriebenen Medikamente geben, vor Ort verfügbare  

Alternativmedikamente empfehlen oder an spezialisierte 

Krankenhäuser oder Ärzte/Ärztinnen verweisen.  

Alle Empfehlungen berücksichtigen sowohl das afghanische 

Gesundheitssystem als auch die individuelle Situation der 

Rückkehrer/innen.  

Wenn eine Person beispielsweise in Afghanistan in einem 

Krankenhaus aufgenommen werden muss, muss ein/eine 

Familienangehörige/r während des Krankenhausaufenthalts 

als Begleitung zur Verfügung stehen, um sich um das Essen 

und die grundlegende Pflege zu kümmern. Falls eine Person 

in eine psychiatrische Einrichtung aufgenommen werden 

muss, ist dies nur möglich, wenn Verwandte die auf-

genommene Person (zusätzlich zu den oben genannten 

Punkten) schützen, falls er/sie dazu tendiert, sich selbst 

oder andere zu verletzen. Die Begleitperson ist auch dafür 

verantwortlich, den/die Patienten/in vor anderen fremdge-

fährdenden Patient/innen zu schützen.  

 

Dr. Abdul Ahad Assir, Leiter des „Migration Health  

Assessment Centre“ von IOM Kabul, betont, dass eine frei-

willige Rückkehr nach Afghanistan für Personen mit schwe-

ren psychischen Störungen nur dann ratsam ist, wenn sich  

Familienmitglieder ausdrücklich verpflichten, sich nach der 

Rückkehr um sie zu kümmern. In solchen Fällen bittet IOM 

um die Zustimmung der Migrant/innen, sich vor der Abreise 

mit der Familie in Afghanistan in Verbindung setzen zu  

dürfen. Auf diese Weise können Dr. Assir und sein Team mit 

der Familie Kontakt aufnehmen, sie über die gesundheitliche 

Situation des/der Rückkehrers/Rückkehrerin informieren 

und erheben, ob ausreichend Engagement und Möglichkeit 

besteht, sich nach der Ankunft in Afghanistan um den/die 

Rückkehrer/in zu kümmern.  

 

Eine Ärztin von IOM Kabul im Gespräch mit einem Rückkehrer   

mit gesundheitlichen Problemen am Flughafen Kabul.  

© IOM / Eva Schwoerer  
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https://austria.iom.int/sites/default/files/AVRR-Newsletter_3_2018_DE.PDF


 

AVRR Newsletter  Internationale Organisation für Migration - Österreich    2/2019 

* Das Projekt RESTART II – Reintegrationsunterstützung für Freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und Iran wird 

von 01.01.2017 bis 31.12.2019 von IOM umgesetzt und durch den Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium 

für Inneres kofinanziert.  5 

Um Rückkehrer/innen mit psychosozialen Problemen zu 

unterstützen, kooperiert IOM Afghanistan mit der  

International Psychosocial Organisation (IPSO). Diese  

Organisation ist seit 2004 in Afghanistan tätig und bietet 

verschiedene Formen der psychosozialen Unterstützung an. 

 

 

Medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten  

Afghanistans 

 

Laut Dr. Assir ist es besonders in den Provinzen abseits der 

großen Ballungszentren Kabul, Herat, Jalalabad und  

Mazar-i-Sharif sehr schwierig, Fachärzte und -ärztinnen wie 

Psychiater/innen oder Kardiolog/innen zu finden. Wenn in 

der Hauptstadt Kabul spezielle Medikamente erhältlich sind, 

bedeutet das nicht unbedingt, dass diese auch in anderen 

Teilen des Landes erhältlich sind. Ein weiteres Problem für 

Personen, die in ländliche Gebiete zurückkehren, ist, dass 

jede Fahrt vom Dorf in eine Stadt, in der die erforderliche 

Behandlung verfügbar sein könnte, ein Sicherheitsrisiko dar-

stellt und Geld kostet. Diese beiden Aspekte können  

Personen in ländlichen Gebieten daran hindern, die erforder-

liche Behandlung und/oder Medikation zu erhalten.  

 

Viele Afghan/innen, die spezielle medizinische  

Behandlungen benötigen und über die erforderlichen  

finanziellen Mittel verfügen, reisen in andere Länder wie 

Indien, Pakistan oder die Türkei, um bessere medizinische 

Versorgung zu erhalten. 

 

Teilnehmer/innen des Projekts RESTART II*, welches die frei-

willige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrer/innen 

nach Afghanistan und Iran unterstützt, können finanzielle 

Unterstützung für medizinische Behandlungskosten nach 

der Rückkehr nach Afghanistan beantragen. Diese  

medizinische Unterstützung kann Kosten für Unter-

suchungen, Medikation, medizinische Behandlungen oder 

Konsultationen mit Ärzten/Ärztinnen beinhalten und soll die 

Rückkehrer/innen bei ihrer Reintegration unterstützen. 

 

Die Vorbereitung der freiwilligen Rückkehr von Personen mit 

gesundheitlichen Bedürfnissen erfordert eine sorgfältige 

Planung und Abstimmung zwischen allen beteiligten  

Akteuren. Es ist jedoch auch in komplexen Fällen nicht un-

möglich, Rückkehrer/innen mit gesundheitlichen  

Bedürfnissen bei ihrem Rückkehrwunsch zu unterstützen. 

Der oben erwähnte junge Afghane, der mit medizinischer 

Begleitung zurückkehrte, kann als Beispiel dienen. Obwohl 

bei ihm eine schwere psychische Störung diagnostiziert  

wurde, ermöglichte das gemeinsame Bemühen aller  

beteiligten Akteure, einschließlich seiner Familie in  

Afghanistan, es ihm sicher und in Würde in sein Herkunfts-

land zurückzukehren. 

 Dr. Abdul Ahad Assir, Leiter des „Migration Health Assessment Centre“ von IOM Kabul bei der Versorgung eines Patienten.  

© IOM Afghanistan 2019 
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Dieser Newsletter entsteht mit freundlicher Unterstützung des Österreichischen  

Bundesministeriums für Inneres (BM.I) und der Europäischen Union (AMIF) im Rahmen des 

Projekts „RESTART II – Reintegrationsunterstützung für Freiwillige Rückkehrer/innen nach 

Afghanistan und Iran“, bezieht sich allerdings nicht ausschließlich auf das genannte  

Projekt. Die Meinungen sind jene der Autor/innen und spiegeln nicht notwendigerweise die 

Ansichten von IOM, ihrer Mitgliedstaaten, des BM.I, der Europäischen Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten wider. 
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Im Jahr 2018 hat IOM weltweit insgesamt 63.316 Menschen bei der frei-

willigen Rückkehr und Reintegration unterstützt. Im Vergleich zum Jahr 

2017, als 72.176 Migrant/innen von IOM in dieser Form Unterstützung  

erhielten, bedeutet dies einen Rückgang um 12 Prozent. Der Trend geht 

weiterhin in Richtung einer Normalisierung der Situation, nachdem im Jahr 

2016 eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Personen bei der freiwilligen 

Rückkehr aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz unter-

stützt worden war. 2018 zeichneten sich weitere Trends ab: So war zum 

Beispiel ein Anstieg der freiwilligen Rückkehr aus West- und Zentralafrika 

zu beobachten. Auch die Anzahl der Migrant/innen in vulnerablen  

Situationen, die weltweit von IOM bei der freiwilligen Rückkehr unterstützt 

wurden, stieg 2018.  

 

Von den insgesamt 63.316 Menschen, die 2018 von IOM bei der frei-

willigen Rückkehr unterstützt wurden, kehrte fast die Hälfte – 30.919  

Personen – aus nur zwei Ländern, Deutschland und Niger, zurück. Sowohl 

aus Deutschland, als auch aus Niger, waren dies jeweils knapp 15.000  

Personen. Österreich folgt mit 3.469 bei der freiwilligen Rückkehr unter-

stützten Personen hinter Griechenland (4.968 Personen) an vierter Stelle.  

 

Die größte Gruppe, die 2018 weltweit von IOM bei der freiwilligen Rückkehr 

unterstützt wurde, kehrte nach Irak (5.661 Personen) zurück, gefolgt von 

Guinea (5.088), Äthiopien (4.792) und Mali (4.041). 

 

Weitere Informationen zu globalen und regionalen Trends der freiwilligen 

Rückkehr und Reintegration im Jahr 2018 finden Sie im Bericht  

„2018 Return and Reintegration Key Highlights.“ von IOM:  

h t t p s : / / w w w . i o m . i n t / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / o u r _ w o r k / D M M /

AVRR/2018_return_and_reintegration_key_highlights.pdf 

  

AVRR 2018: Globale und regionale Trends 

Rückkehr nach Afghanistan aus den Nachbarländern –  

das Jahr 2018 im Überblick  

Im Jahr 2018 kehrten mehr als 820.000 Afghan/innen aus den Nachbarländern  

Pakistan und Iran nach Afghanistan zurück. Dazu zählen Rückkehrer/innen, die in 

Pakistan (13.600 Personen) oder Iran (2.000 Personen) als Flüchtlinge registriert  

waren, sowie Rückkehrer/innen, die in Pakistan (32.000 Personen) oder Iran 

(770.000 Personen) über keine gültigen Aufenthaltspapiere verfügten. 

 

Zu beachten ist, dass die Zahlen derer, die vor der Rückkehr über keine gültigen 

Aufenthaltspapiere verfügten, auch eine unbekannte Anzahl an Personen  

inkludieren, die zwischen Afghanistan und einem der beiden Nachbarländer (vor 

allem Iran) aufgrund von Erwerbstätigkeit, Handel oder anderer temporärer Zwecke 

pendeln. Es ist daher unklar, wie viele dieser Personen dauerhaft nach Afghanistan 

zurückkehrten. 

 

Bereits im Jahr 2017 waren über 610.000 Personen aus Pakistan und Iran nach  

Afghanistan zurückgekehrt. Dies, sowie der andauernde Konflikt und durch Dürre-

perioden ausgelöste Binnenmigration im ganzen Land, stellen Afghanistan vor fort-

währende Herausforderungen. 

 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in einem gemeinsamen Bericht von 

UNHCR und IOM: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

iom_unhcr_2018_joint_return_report_final_24jun_2019english.pdf  

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/2018_return_and_reintegration_key_highlights.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/2018_return_and_reintegration_key_highlights.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom_unhcr_2018_joint_return_report_final_24jun_2019english.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom_unhcr_2018_joint_return_report_final_24jun_2019english.pdf

